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An 
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UP-4780, Arbeitsrichtlinie Syrien 

 

 

Die Arbeitsrichtlinie UP-4780 (Arbeitsrichtlinie Syrien) stellt einen Auslegungsbehelf zu den 

von den Zollämtern und Zollorganen zu vollziehenden Regelungen dar, der im Interesse 

einer einheitlichen Vorgangsweise mitgeteilt wird. 

Über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehende Rechte und Pflichten können aus dieser 

Arbeitsrichtlinie nicht abgeleitet werden. 

Bei Erledigungen haben Zitierungen mit Hinweisen auf diese Arbeitsrichtlinie zu unterbleiben. 

 

Bundesministerium für Finanzen, 1. Juli 2014 
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1. Abkürzungen, Begriffsbestimmungen und Definitionen 

1.1. Abkürzungen 

Übersichtstabelle 

EU Europäische Union 

WTO World Trade Organisation 

WVB Warenverkehrsbescheinigung 

Vertragspartei EU und Syrien 

1.2. Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Begriff 

a) „Preis ab Werk“ den Preis, der dem Hersteller gezahlt wird, in dessen Unternehmen eine 

Be- oder Verarbeitung durchgeführt worden ist, einschließlich des Wertes aller 

verwendeten Waren; 

b) "Zollwert" den Wert, wie er in dem am 15. Dezember 1950 in Brüssel unterzeichneten 

Abkommen über den Zollwert der Waren festgelegt ist; 

c) „Abschnitte, Kapitel und Nummern“ die Abschnitte, Kapitel und Nummern des Brüsseler 

Zolltarifschemas zur Einreihung der Waren in die Zolltarife. 

1.3. Definitionen 

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Begriff 

1. "Zollpräferenzmaßnahmen" bzw. "Abkommen" das zwischen der Europäischen Union 

(EU) und Syrien abgeschlossene Kooperationsabkommen, auf Grund dessen 

Zollpräferenzmaßnahmen vorgesehen sind; 

2. "Präferenzzone" das Gebiet der EU und Syriens; 

3. "Präferenzzollsatz" den Zollfrei-Satz bzw. den ermäßigten Zollsatz, der sich aus dem 

unter Punkt 1. angeführten Abkommen ergibt; 

4. "Ursprungsregeln" die im Ursprungsprotokoll festgelegten Voraussetzungen für den 

Erwerb des Warenursprungs; 

5. "Ursprungserzeugnis" Waren, welche die Ursprungsregeln des Ursprungsprotokolls 

erfüllen; 
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6. "Präferenznachweis" jenen urkundlichen Nachweis WVB EUR.1 oder Formblatt EUR.2, der 

bestätigt, dass es sich bei den betreffenden Waren um Ursprungserzeugnisse handelt; 

7. "Drittland" einen Staat oder ein Gebiet, der/das nicht der Präferenzzone angehört; 

8. „Drittlandsmaterialien“ alle Waren, die keine Ursprungszeugnisse sind; 

9. „Minimalbehandlung“ nicht ausreichende Be- oder Verarbeitungen. 

2. Anwendungsbereich 

Der präferenzbegünstigte Warenverkehr findet nur beim Import in die EU auf 

Ursprungserzeugnisse Syriens Anwendung. 

Der räumliche Anwendungsbereich des Abkommens umfasst die Gebiete der EU und Syriens; 

dazu gehören auch deren Hoheitsgewässer. 

3. Voraussetzungen für die Anwendung der Präferenzzölle 

3.1. Allgemeine Voraussetzungen 

Auf eine Ware können die Präferenzzölle nur angewendet werden, wenn folgende 

Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. die Ware muss vom Abkommen erfasst sein; 

2. die Ware muss ein "Ursprungserzeugnis" im Sinne der Ursprungsregeln dieses 

Abkommens sein; 

3. die Ware muss aus Syrien direkt in die EU befördert worden sein; 

4. die Erfüllung der unter Ziffer 2. genannten Voraussetzungen muss durch die Vorlage 

eines ordnungsgemäßen Präferenznachweises belegt werden. 

3.2. Präferenzzölle 

Die bei der Einfuhr zu erhebenden Zölle werden stufenweise abgebaut. Die Stufenpläne sind 

dem Titel II („Freier Warenverkehr“, ab Seite 5) des Abkommens zu entnehmen. 

Für Waren mit Ursprung in der EU wird bei der Wiedereinfuhr keine Zollpräferenz nach 

diesem Abkommen gewährt. 
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4. Warenkreis 

4.1. Industriell gewerbliche Waren 

Dem Abkommen unterliegen alle Waren der Kapitel 25 bis 97 des Zolltarifs, sofern im Titel II 

Abschnitt A „Gewerbliche Waren“ samt zugehörigem Anhang A (ab Seite 5) des Abkommens 

nichts anderes bestimmt ist. 

4.2. Waren im Bereich Landwirtschaft 

Dem Abkommen unterliegen bestimmte Waren der Kapitel 1 bis 24 des Zolltarifs (Titel II 

Abschnitt B „Landwirtschaftliche Erzeugnisse, ab Seite 7 des Abkommens). 

5. Ursprungserzeugnisse 

5.1. Grundsätzliches 

Die besonderen Vorschriften über den Ursprung von Waren sind im Protokoll Nr. 2 dieses 

Abkommens (siehe Abschnitt 12.2.) enthalten. 

5.1.1. Arten des präferentiellen Ursprungs 

Man unterscheidet zwischen dem autonomen Ursprung durch vollständige Erzeugung oder 

ausreichende Be- oder Verarbeitung und dem Ursprung durch Kumulierung. Details dazu 

können der UP-3000 Abschnitt 1.2. entnommen werden. 

5.1.2. Gebiet der EU 

Das Gebiet aller Mitgliedstaaten der EU wird für die Einhaltung der Ursprungsregeln wie das 

Gebiet eines einzigen Staates angesehen. Im Warenverkehr zwischen EU-Mitgliedstaaten 

werden Informationen über bereits innerhalb der EU geleistete Herstellungsvorgänge oder 

darüber, dass es sich bei der betreffenden Ware bereits um ein Ursprungserzeugnis im Sinne 

der jeweiligen Ursprungsregeln handelt, mittels sogenannter EU-interner 

Lieferantenerklärung (siehe Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 6.) weitergegeben. 

5.1.3. Bestimmung des Ursprungslandes 

In den Präferenznachweisen über Waren, die im Rahmen des autonomen Ursprungs erzeugt 

worden sind, ist als Ursprungsland immer das Land anzugeben, in dem die betreffende Ware 

unter Einhaltung der vorgenannten Herstellungsvorgänge erzeugt wurde. 

Wird eine Ware in einem Land der Präferenzzone unter Anwendung der bilateralen 

Kumulierungsmöglichkeit zu einem Ursprungserzeugnis, ist das Ursprungsland nur dann das 

Herstellungsland, wenn die Bearbeitung über eine Minimalbehandlung hinausgeht. 
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Wird im Ausfuhrland keine Be- oder Verarbeitung oder nur eine Minimalbehandlung 

vorgenommen, so behalten die Vormaterialien oder Erzeugnisse ihre Ursprungseigenschaft 

bei. Handel und Verzollung (in den freien Verkehr bringen) haben keinen Einfluss auf das 

Ursprungsland. 

5.1.4. Waren unbestimmten Ursprungs 

Materialien, deren Ursprungscharakter nicht feststellbar ist und nicht nachgewiesen werden 

kann, gelten als "Waren unbestimmten Ursprungs" und sind bei der Ursprungsbeurteilung als 

Drittlandsmaterialien zu werten. 

5.2. Allgemeine Vorschriften 

Folgende Erzeugnisse gelten als Ursprungserzeugnisse einer Vertragspartei, wenn sie in eine 

andere Vertragspartei ausgeführt werden: 

a) Erzeugnisse, die in einer Vertragspartei vollständig gewonnen oder hergestellt worden 

sind; 

b) Erzeugnisse, die in der Vertragspartei unter Verwendung von Vormaterialien gewonnen 

oder hergestellt worden sind, die dort nicht vollständig gewonnen oder hergestellt 

worden sind, vorausgesetzt, dass diese Vormaterialien in der Vertragspartei in 

ausreichendem Maße be- oder verarbeitet worden sind. 

5.3. Ursprung durch Kumulierung 

5.3.1. Bilaterale Kumulierung mit Ursprungswaren 

Eine Kumulierung ist nur mit Ursprungserzeugnissen möglich. Vormaterialien, die bereits 

Ursprungserzeugnisse einer Vertragspartei sind und als solche bereits mit Präferenznachweis 

eingeführt wurden, brauchen demnach - im Gegensatz zu Drittlandsmaterialien - nicht mehr 

ausreichend bearbeitet zu werden. 

Die in der Liste C des Anhangs IV des Ursprungsprotokolls (siehe Abschnitt 12.) aufgeführten 

Waren fallen nicht unter das Ursprungsprotokolls und sind daher von der Kumulierung 

ausgeschlossen. 

Nähere Erläuterungen und praktische Beispiele zum Thema Kumulierung können der 

Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 1.2.4. entnommen werden. 

5.3.2. Drittlandsmaterialien 

Die Anwendung der Kumulierung beeinträchtigt in keiner Weise die Verwendung von 

drittländischen Vormaterialien, sofern diese ausreichend be- oder verarbeitet werden. 



UP-4780 GZ BMF-010310/0019-IV/7/2014 idF GZ BMF-010310/0298-IV/7/2014 vom 30. Oktober 2014 

 

© Bundesministerium für Finanzen 10 - 5 

5.3.3. Andorra 

Erzeugnisse mit Ursprung in Andorra werden von Syrien nicht als Ursprungserzeugnisse der 

EU anerkannt. 

5.3.4. San Marino 

Erzeugnisse mit Ursprung in der Republik San Marino werden von Syrien nicht als 

Ursprungserzeugnisse der EU anerkannt. 

5.4. Vollständig gewonnene oder hergestellte Erzeugnisse 

(vollständige Erzeugung) 

Eine Ware gilt als vollständig im Gebiet eines Vertragspartners erzeugt, wenn sämtliche zu 

ihrer Erzeugung verwendeten Vormaterialien, mag ihr Anteil an der Ware auch noch so 

geringfügig sein, zur Gänze aus diesem Staat stammen. 

Als vollständig in der EU oder in Syrien gewonnen oder hergestellt gelten: 

a) mineralische Waren, die dort aus dem Boden oder dem Meeresgrund gewonnen worden 

sind; 

b) pflanzliche Waren, die dort geerntet worden sind; 

c) lebende Tiere, die dort geboren wurden oder ausgeschlüpft sind und dort aufgezogen 

wurden; 

d) Waren, die von dort gehaltenen lebenden Tieren gewonnen worden sind; 

e) dort erzielte Jagdbeute und Fischfänge; 

f) Waren ihrer Seefischerei und andere aus der See von ihren Schiffen gewonnene Waren; 

g) Waren, die an Bord ihrer Fabrikschiffe ausschließlich aus den unter Buchstabe f) 

genannten Waren hergestellt worden sind; 

h) Altwaren, die dort gesammelt worden sind und nur zur Gewinnung von Rohstoffen 

verwendet werden können; 

i) bei einer dort ausgeübten Produktionstätigkeit anfallende Abfälle; 

j) Waren, die dort ausschließlich aus unter den Buchstaben a) bis i) aufgeführten 

Erzeugnissen hergestellt werden. 

Die hohe See (außerhalb der Küstenmeere) hat keine Staatszugehörigkeit. Fisch, der 

außerhalb des Küstenmeeres eines Partnerlandes gefangen wird, gilt jedoch als 

vollständig gewonnen, wenn die „eigenen Schiffe” bzw. „eigenen Fabrikschiffe” folgende 

Kriterien erfüllen: 
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1. die in einem Mitgliedstaat der Gemeinschaft oder in Syrien ins Schiffsregister 

eingetragen oder dort angemeldet sind, 

2. die unter der Flagge eines Mitgliedstaats der Gemeinschaft oder Syriens fahren, 

3. die mindestens zur Hälfte Eigentum von Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten und 

Syriens oder einer Gesellschaft sind, deren Hauptsitz in einem Mitgliedstaat oder in 

Syrien gelegen ist und bei welcher der oder die Geschäftsführer, der Vorsitzende des 

Vorstands oder des Aufsichtsrats und die Mehrheit der Mitglieder dieser Organe 

Staatsangehörige der Mitgliedstaaten oder Syriens sind und im Falle von 

Personengesellschaften oder Gesellschaften mit beschränkter Haftung das 

Gesellschaftskapital außerdem mindestens zur Hälfte den Mitgliedstaaten oder Syrien, 

öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten 

oder Syriens gehört; 

4. deren Schiffsführung ausschließlich aus Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der 

Gemeinschaft oder Syriens besteht und 

5. deren Besatzung zu mindestens 75 vH aus Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der 

Gemeinschaft oder Syriens besteht. 

Für bestimmte mineralische Erzeugnisse sowie bestimmte Erzeugnisse der chemischen 

Industrie und verwandter Industrien gibt es zusätzliche Sonderbestimmungen im Sinne der 

VO (EWG) Nr. 3576/92 des Rates vom 7. Dezember 1992 (siehe Abschnitt 12.1.) 

5.5. In ausreichendem Maß be- oder verarbeitete Erzeugnisse 

(ausreichende Be- oder Verarbeitung) 

5.5.1. Grundsätzliches 

In den meisten Fällen wird der Ursprung einer Ware nicht durch vollständige Erzeugung 

erzielt und es muss daher eine ausreichende Be- oder Verarbeitung aller bei der Herstellung 

einer Ware verwendeten drittländischen Vormaterialien erfolgen, um präferentiellen 

Ursprung zu erzielen. Als ausreichende Be- oder Verarbeitung gelten: 

a) Be- oder Verarbeitungen, die zur Folge haben, dass die hergestellten Waren in eine 

andere Nummer einzureihen sind als sie für die verwendeten Waren gilt; ausgenommen 

sind jedoch die in der Liste A im Anhang II aufgeführten Be- oder Verarbeitungen, auf 

die die Sonderbestimmungen für diese Liste Anwendung finden; 

b) die in der Liste B im Anhang III aufgeführten Be- oder Verarbeitungen. 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3115900&ida=VO357692&gueltig=20140521&hz_id=3115900
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Wenn bei einer bestimmten hergestellten Ware eine Prozentregel in der Liste A und in der 

Liste B den Wert der zu ihrer Herstellung verwendbaren Waren einschränkt, so darf der 

Gesamtwert dieser Waren ohne Rücksicht darauf, ob sie gemäß den in den beiden Listen 

festgelegten Grenzen und Bedingungen infolge der Be- oder Verarbeitung oder der Montage 

unter eine andere Nummer fallen, gegenüber dem Wert hergestellten Ware nicht den Wert 

übersteigen, der den Prozentsätzen in bei den Listen, falls sie gleich hoch sind, oder dem 

höheren der beiden Prozentsätze, falls sie verschieden hoch sind, entspricht. 

Ist in den Listen A und B bestimmt, dass die in Syrien oder der Gemeinschaft hergestellten 

Waren nur dann als Ursprungswaren gelten, wenn der Wert der zu ihrer Herstellung 

verwendeten Waren einen bestimmten Prozentsatz des Wertes der hergestellten Waren nicht 

überschreitet, so sind für die Berechnung dieses Prozentsatzes folgende Werte zugrunde zu 

legen: 

 Einerseits 

 für Waren, deren Einfuhr nachgewiesen wird: der Zollwert zum Zeitpunkt der Einfuhr; 

 für Waren unbestimmbaren Ursprungs: der erste nachweisbar für diese Waren im 

Gebiet der Vertragspartei, in dem die Herstellung erfolgt, gezahlte Preis; 

 andererseits 

 der Preis der hergestellten Waren "ab Werk" abzüglich der bei der Ausfuhr erstatteten 

oder zu erstattenden internen Abgaben. 

Wenn die Ware in der Liste A aufgeführt ist, bildet die Prozentregel ein zusätzliches Kriterium 

neben dem Wechsel der Nummer für die gegebenenfalls verwendete Nichtursprungsware. 

Die in der Liste C des Anhangs IV aufgeführten Waren fallen nicht unter dieses Protokoll. Für 

diese Erzeugnisse gibt es zusätzliche Sonderbestimmungen im Sinne der VO (EWG) Nr. 

3576/92 des Rates vom 7. Dezember 1992 (siehe Abschnitt 12.1.) 

5.5.2. Allgemeine Toleranz 

Eine allgemeine Toleranz für die Verwendung von drittländischen Vormaterialien ist in 

diesem Abkommen nicht vorgesehen. 

5.6. Nicht ausreichende Be- oder Verarbeitung 

(Minimalbehandlung) 

Nicht ausreichende Be- oder Verarbeitungen (auch als "Minimalbehandlungen" bezeichnet) 

von Drittlandsmaterialien können zwar allenfalls zur Erfüllung eines Herstellungsvorganges in 

der jeweiligen Ursprungsliste führen (zB Wechsel der vierstelligen Tarif-Position, Einhaltung 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3115900&ida=VO357692&gueltig=20140521&hz_id=3115900
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3115900&ida=VO357692&gueltig=20140521&hz_id=3115900
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eines bestimmten Wertkriteriums), sind jedoch niemals ausreichend im Sinne der 

Ursprungsregeln. 

5.6.1. Doppelfunktion 

Der Aspekt der Minimalbehandlung ist einerseits als Zusatzvoraussetzung zur Einhaltung der 

Herstellungsvoraussetzungen bei Verwendung drittländischer Vormaterialien zu beachten 

und dient andererseits der Bestimmung des Ursprungslandes, wenn nur Vormaterialien mit 

Ursprung verwendet werden. 

5.6.2. Definition 

Als nicht ausreichende Be- oder Verarbeitungen gelten nur die nachfolgend aufgezählten 

Vorgänge, und zwar wenn ausschließlich diese ("erschöpfende Aufzählung") durchgeführt 

werden: 

a) Behandlungen, die dazu bestimmt sind, die Ware während des Transports oder der 

Lagerung in ihrem Zustand zu erhalten (Lüften, Ausbreiten, Trocknen, Kühlen, Einlegen 

in Salzlake oder in Wasser mit Schwefel oder mit einem Zusatz von anderen Stoffen, 

Entfernen verdorbener Teile und ähnliche Behandlungen); 

b) einfaches Entstauben, Sieben, Aussondern, Einordnen, Sortieren (einschließlich des 

Zusammenstellens von Waren zu Sortimenten), Waschen, Anstreichen, Zerschneiden; 

c) i) Auswechseln von Umschließungen, Teilen oder Zusammenstellen von Packstücken; 

ii) einfaches Abfüllen in Flaschen, Fläschchen, Säcke, Etuis, Schachteln, Befestigen auf 

Brettchen usw. sowie alle anderen einfachen Behandlungen zur verkaufsmäßigen 

Aufmachung; 

d) Anbringen von Warenmarken, Etiketten oder anderen gleichartigen 

Unterscheidungszeichen auf den Waren selbst oder auf ihren Umschließungen; 

e) einfaches Mischen von Waren auch verschiedener Arten, wenn ein oder mehrere 

Bestandteile der Mischung nicht den in diesem Protokoll festgelegten Voraussetzungen 

entsprechen, um als Ursprungswaren zu gelten; 

f) einfaches Zusammenfügen von Teilen von Artikeln zu einem vollständigen Artikel; 

g) Zusammentreffen von zwei oder mehr der unter den Buchstaben a) bis f) genannten 

Behandlungen; 

h) Schlachten von Tieren. 
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5.7. Maßgebende Einheit und Umschließungen 

5.7.1. Maßgebende Einheit 

Die maßgebende Einheit, die jeweils die vorgesehene Ursprungsregel erfüllen muss, ist jene 

Einheit, die auch als Grundlage für die Tarifierung herangezogen wird. 

5.7.2. Umschließungen 

Umschließungen und die in ihnen enthaltenen Waren werden als ein Ganzes angesehen. Dies 

gilt jedoch nicht, wenn die Umschließungen für die in ihnen verpackten Waren nicht üblich 

sind und unabhängig von ihrer Verwendung als Umschließung einen dauernden, 

selbständigen Gebrauchswert haben. 

Der Ursprung von Waren in Umschließungen ist nach folgenden Gesichtspunkten zu 

beurteilen: 

1. Umschließungen, die beim Klein- oder Einzelverkauf in der Regel mit in die Hand des 

letzten Käufers (Verbrauchers) übergehen, sind als Bestandteil der in ihnen verpackten 

Ware anzusehen und müssen wie jedes andere verwendete Vormaterial bei der 

Beurteilung des Ursprungs der Ware mitberücksichtigt werden; 

2. andere Umschließungen - das sind insbesondere solche, die zum Schutz der Ware 

während des Transportes oder der Lagerung dienen - teilen hinsichtlich des Ursprunges 

grundsätzlich das Schicksal der in ihnen enthaltenen Waren; sie sind - unbeschadet ihres 

tatsächlichen Ursprungs - so zu behandeln, als ob sie das Ursprungskriterium erfüllen, 

das auf die in ihnen enthaltenen Waren zutrifft; 

3. Soweit Umschließungen gemäß der Allgemeinen Vorschrift 5b für die Auslegung der 

Kombinierten Nomenklatur nicht wie die darin befindlichen Waren einzureihen sind, 

müssen Ware und Umschließung getrennt behandelt werden und das jeweils 

vorgesehene Ursprungskriterium erfüllen. 

5.8. Zubehör, Ersatzteile und Werkzeuge 

Zubehör, Ersatzteile und Werkzeuge, die mit Geräten, Maschinen, Apparaten oder 

Fahrzeugen geliefert werden, werden mit diesen zusammen als Einheit angesehen, wenn sie 

als Bestandteil oder Normalausrüstung in deren Preis enthalten sind oder nicht gesondert in 

Rechnung gestellt werden. 
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5.9. Neutrale Elemente 

Bei der Feststellung, ob eine Ware eine Ursprungsware der Gemeinschaft oder Syriens ist, 

wird nicht geprüft, ob Energiestoffe, Einrichtungen, Maschinen und Werkzeuge, die zur 

Herstellung dieser Ware verwendet wurden, ihren Ursprung in dritten Ländern haben. 

6. Territoriale Auflagen 

6.1. Unmittelbare Beförderung 

Die Präferenzbehandlung für Ursprungserzeugnisse gilt nur, wenn sie unmittelbar zwischen 

den Vertragsparteien befördert werden. 

Jedoch können Waren mit Ursprung in Syrien oder in der Gemeinschaft, die eine einzige 

Sendung bilden, über Gebiete anderer Staaten als der Vertragsparteien befördert werden, 

gegebenenfalls auch mit Umladung oder vorübergehender Einlagerung in diesen Gebieten, 

wenn die Durchfuhr durch diese Gebiete aus geographischen Gründen gerechtfertigt ist und 

die Waren im Durchfuhr- oder Einlagerungsland unter zollamtlicher Überwachung geblieben, 

dort nicht in den Handel oder freien Verkehr gelangt und dort gegebenenfalls nur ent- und 

verladen worden sind oder eine auf die Erhaltung ihres Zustands gerichtete Behandlung 

erfahren haben. 

Der Nachweis, dass die vorstehend genannten Voraussetzungen erfüllt sind, ist erbracht, 

wenn den zuständigen Zollbehörden der Gemeinschaft oder Syriens vorgelegt werden: 

a) ein einziges, in dem begünstigten Ausfuhrland ausgestelltes durchgehendes Frachtpapier, 

mit dem die Beförderung durch das Durchfuhrland erfolgt ist; 

b) eine von den Zollbehörden des Durchfuhrlandes ausgestellte Bescheinigung mit 

folgenden Angaben: 

i) genaue Warenbeschreibung, 

ii) Zeitpunkt des Ent- und Wiederverladens der Waren, gegebenenfalls unter Angabe der 

benutzten Schiffe, 

iii) die Bescheinigung über die Bedingungen, unter denen sich die Waren im 

Durchfuhrland aufgehalten haben; 

c) sind diese Papiere nicht vorhanden, alle sonstigen beweiskräftigen Unterlagen. 

Bestimmte mineralische Erzeugnisse sowie bestimmte Erzeugnisse der chemischen Industrie 

und verwandter Industrien im Sinne der VO (EWG) Nr. 3576/92 des Rates vom 07.12.1992, 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3115900&ida=VO357692&gueltig=20140521&hz_id=3115900
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(siehe Abschnitt 12.1.) können in Rohrleitungen durch andere Gebiete als die der 

ausführenden oder einführenden Vertragsparteien befördert werden. 

6.2. Ausstellungen 

Werden Waren aus der Gemeinschaft oder aus Syrien zu einer Ausstellung in ein anderes 

Land versandt und nach der Ausstellung zur Einfuhr nach Syrien oder in die Gemeinschaft 

verkauft, so ist das Abkommen bei der Einfuhr auf sie anzuwenden, sofern sie die 

Voraussetzungen dieses Protokolls für die Anerkennung als Ursprungswaren der 

Gemeinschaft oder Syriens erfüllen und sofern den zuständigen Zollbehörden nachgewiesen 

wird, dass: 

a) ein Ausführer die Waren aus dem Gebiet der Gemeinschaft oder Syriens in das Land der 

Ausstellung gesandt und dort ausgestellt hat; 

b) dieser Ausführer die Waren einem Empfänger in Syrien oder in der Gemeinschaft 

verkauft oder überlassen hat; 

c) die Waren während oder unmittelbar nach der Ausstellung in dem Zustand nach Syrien 

oder in die Gemeinschaft versandt worden sind, in dem sie zur Ausstellung gesandt 

wurden; 

d) die Waren von dem Zeitpunkt an, an dem sie zur Ausstellung gesandt wurden, nicht zu 

anderen Zwecken als zur Vorführung auf dieser Ausstellung verwendet worden sind. 

Den Zollbehörden ist eine WVB EUR.1 unter den üblichen Voraussetzungen vorzulegen. In 

der Bescheinigung sind Bezeichnung und Anschrift der Ausstellung anzugeben. Falls 

erforderlich, kann ein zusätzlicher schriftlicher Nachweis über die Beschaffenheit der Waren 

und die Umstände verlangt werden, unter denen sie ausgestellt worden sind. 

Dies gilt für alle Ausstellungen, Messen und ähnlichen öffentlichen Veranstaltungen 

kommerzieller, industrieller, landwirtschaftlicher oder handwerklicher Art, bei denen die 

Waren unter Zollüberwachung bleiben; ausgenommen sind Veranstaltungen zu privaten 

Zwecken für den Verkauf ausländischer Waren in Läden oder Geschäftslokalen. 

7. Verbot der Zollrückvergütung und der Zollbefreiung 

Ein Verbot der Zollrückvergütung ist in diesem Abkommen nicht vorgesehen. 

8. Nachweis der Ursprungseigenschaft 

8.1. Grundsätzliches 

Folgende Präferenznachweise sind vorgesehen: 
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1. die von einem Zollamt bestätigte WVB EUR.1 

2. das vom Ausführer bestätigte Formblatt EUR.2 für Sendungen, die im Postverkehr 

befördert werden und nur Ursprungswaren enthalten, deren Wert 1.000 

Rechnungseinheiten (siehe Abschnitt 8.15.) nicht überschreitet. 

8.2. Verfahren zur Ausstellung einer WVB EUR.1 

(1) Die WVB EUR.1 wird bei der Ausfuhr der Waren, auf die sie sich bezieht, von den 

Zollbehörden des Ausfuhrstaats ausgestellt. Sie wird zur Verfügung des Ausführers gehalten, 

sobald die Ausfuhr tatsächlich erfolgt oder sichergestellt ist. 

(2) Die Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 wird nur auf schriftlichen Antrag des Ausführers 

ausgestellt. Dieser Antrag wird auf dem Formblatt für die WVB EUR.1 gestellt und 

ordnungsgemäß ausgefüllt (siehe UP-3000 Abschnitt 2.). 

(3) Die WVB EUR.1 darf nur ausgestellt werden, wenn sie als Urkunde zur Anwendung des 

Abkommens dienen soll. 

(4) Die WVB EUR.1 wird von den Zollbehörden des Ausfuhrstaats ausgestellt, wenn die 

Waren als Ursprungswaren im Sinne dieses Abkommens angesehen werden können. 

(5) Die Zollbehörden können zur Prüfung, ob die Ursprungsregeln erfüllt sind, alle 

Beweismittel verlangen oder alle Kontrollmaßnahmen durchführen, die ihnen zweckdienlich 

erscheinen. 

(6) Die Zollbehörden des Ausfuhrstaats achten darauf, dass die Formblätter und die WVB 

EUR.1 ordnungsgemäß ausgefüllt werden. Sie überprüfen insbesondere, ob die Angaben im 

Feld "Warenbezeichnung" so eingetragen sind, dass jede Möglichkeit eines missbräuchlichen 

Zusatzes ausgeschlossen ist. Zu diesem Zweck ist die Warenbezeichnung ohne 

Zeilenzwischenraum einzutragen. Ist das Feld nicht vollständig ausgefüllt, so ist unter der 

letzten Zeile ein waagerechter Strich zu ziehen und der nicht ausgefüllte Teil 

durchzustreichen. 

(7) In dem von der Zollbehörde auszufüllenden Teil der WVB ist der Zeitpunkt der 

Ausstellung der Bescheinigung anzugeben. 

(8) Die WVB EUR.1 ist auf dem Formblatt auszustellen, dessen Muster im Ursprungsprotokoll 

wiedergegeben ist. Dieses Formblatt ist in einer oder mehreren der Sprachen gedruckt, in 

denen das Abkommen verfasst ist. Es ist in einer dieser Sprachen abzufassen und muss den 

internen Rechtsvorschriften des Ausfuhrstaats entsprechen. Wird es handschriftlich 

ausgefüllt, so muss dies mit Tinte oder Kugelschreiber und in Druckschrift erfolgen. Die 

Bescheinigung hat das Format 210 mm x 297 mm, wobei die Länge höchstens 5 mm 
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weniger und 8 mm mehr betragen darf. Es ist weißes, holzfreies, geleimtes Schreibpapier mit 

einem Quadratmetergewicht von mindestens 25 g zu verwenden. Dies ist mit einem grünen 

guillochierten Überdruck zu versehen, auf dem jede mechanisch oder chemisch 

vorgenommene Verfälschung sichtbar wird. Die Ausfuhrstaaten können sich den Druck der 

WVBen vorbehalten oder ihn Druckereien überlassen, die sie hierzu ermächtigt haben. Im 

letzteren Fall muss in jeder WVB auf die Ermächtigung hingewiesen werden. Jede 

Bescheinigung muss den Namen und die Anschrift oder das Kennzeichen der Druckerei 

enthalten. Sie trägt ferner zur Kennzeichnung eine Seriennummer, die auch eingedruckt sein 

kann. 

(9) Die Ausstellung einer WVB EUR.1 ist unter der Verantwortlichkeit des Ausführers von 

diesem oder von seinem bevollmächtigten Vertreter zu beantragen. 

(10) Der Ausführer oder sein Vertreter fügt dem Antrag alle zweckdienlichen Unterlagen zum 

Nachweis dafür bei, dass für die Ausfuhrwaren eine WVB EUR.1 ausgestellt werden kann. 

8.3. Nachträglich ausgestellte WVB EUR.1 

Ausnahmsweise kann die WVB EUR.1 auch nach Ausfuhr der Waren, auf die sie sich bezieht, 

ausgestellt werden, wenn sie infolge eines Irrtums, unverschuldeten Versehens oder 

besonderer Umstände bei der Ausfuhr nicht ausgestellt worden ist. In diesem Fall sind auf 

der Bescheinigung die Umstände, unter denen sie ausgestellt worden ist, besonders zu 

vermerken. 

Wenn eine WVB nach der tatsächlichen Ausfuhr der Waren, auf die sie sich bezieht, 

ausgestellt wird, so muss der Ausführer auf dem Antrag 

 den Versandort und -tag der Waren angeben, auf die sich die WVB bezieht, 

 bestätigen, dass bei der Ausfuhr der betreffenden Ware keine WVB EUR.1 ausgestellt 

worden ist; die Gründe hierfür sind anzugeben. 

Die Zollbehörden dürfen eine WVB EUR.1 nachträglich erst ausstellen, nachdem sie geprüft 

haben, ob die Angaben im Antrag des Ausführers mit den entsprechenden Unterlagen 

übereinstimmen. 

Nachträglich ausgestellte WVBen müssen folgenden Vermerk tragen: 

"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT" 

Alle übrigen zugelassenen Sprachfassungen sind dem Artikel 19 Abs. 2 des 

Ursprungsprotokolls (Seite 26) zu entnehmen. 

Hinsichtlich der praktischen Vorgangsweise siehe Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 2.9.1. 
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8.4. Ausstellung eines Duplikates der WVB EUR.1 

Bei Diebstahl, Verlust oder Vernichtung einer WVB EUR.1 kann der Ausführer von den 

Zollbehörden, die sie ausgestellt haben, ein Duplikat beantragen, das anhand der in seinem 

Besitz befindlichen Ausfuhrdokumente ausgefertigt wird. 

Dieses Duplikat wird mit einem der folgenden Vermerke versehen: 

"DUPLIKAT". 

Alle übrigen zugelassenen Sprachfassungen sind dem Artikel 20 des Ursprungsprotokolls 

(Seite 26) zu entnehmen. 

Hinsichtlich der praktischen Vorgangsweise siehe Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 2.9.2. 

8.5. Ausstellung von WVB EUR.1 auf Grundlage eines vorher 

ausgestellten Präferenznachweises (Ersatzzeugnis) 

8.5.1. Grundsätzliches 

Werden Ursprungserzeugnisse in der Gemeinschaft oder in Syrien der Überwachung einer 

Zollstelle unterstellt, so kann der ursprüngliche Ursprungsnachweis im Hinblick auf den 

Versand sämtlicher oder eines Teils dieser Erzeugnisse zu anderen Zollstellen in der 

Gemeinschaft oder Syrien durch eine oder mehrere WVBen EUR.1 ersetzt werden. Diese 

WVBen EUR.1 werden von der Zollstelle ausgestellt, unter deren Überwachung sich die 

Erzeugnisse befinden. 

8.5.2. Abfertigungen immer bei derselben Zollstelle 

Erläuterungen und die praktische Vorgangsweise können der Arbeitsrichtlinie UP-3000 

Abschnitt 3.6. entnommen werden. 

8.5.3. Abfertigung bei unterschiedlichen Zollstellen – Angaben im 

Ersatzpräferenznachweis 

Erläuterungen und die praktische Vorgangsweise können der Arbeitsrichtlinie UP-3000 

Abschnitt 3.6. entnommen werden. 

8.6. Buchmäßige Trennung 

Die buchmäßige Trennung ist in diesem Ursprungsprotokoll nicht vorgesehen. 
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8.7. Voraussetzungen für die Ausfertigung des Formblattes 

EUR.2 (nur im Postverkehr und für Sendungen, die 

ausschließlich Ursprungswaren enthalten) 

(1) Das Formblatt EUR.2 ist unter der Verantwortlichkeit des Ausführers von diesem oder von 

seinem bevollmächtigten Vertreter auszufüllen. Dieses Formblatt ist in einer oder mehreren 

der Sprachen gedruckt, in denen das Abkommen verfasst ist. Es ist in einer dieser Sprachen 

auszufüllen und muss den innerstaatlichen Rechtsvorschriften des Ausfuhrstaats 

entsprechen. Wird es handschriftlich ausgefüllt, so muss dies mit Tinte oder Kugelschreiber 

und in Druckschrift geschehen. Sind die Waren der Sendung bereits im Ausfuhrstaat unter 

Zugrundelegung der Begriffsbestimmung für "Ursprungswaren" überprüft worden, so kann 

der Ausführer im Feld "Bemerkungen" des Formblatts EUR.2 auf diese Prüfung hinweisen. 

(2) Das Formblatt EUR.2 hat das Format 210 x 148 mm, wobei die Länge höchstens 5 mm 

weniger und 8 mm mehr betragen darf. Es ist weißes, holzfreies, geleimtes Schreibpapier mit 

einem Quadratmetergewicht von mindestens 64 Gramm zu verwenden. 

(3) Die Ausfuhrstaaten können sich den Druck der Formblätter vorbehalten oder ihn 

Druckereien überlassen, die sie dazu ermächtigt haben. Im letzteren Fall muss auf jedem 

Formblatt auf die Ermächtigung hingewiesen werden. Jedes Blatt muss außerdem das 

Kennzeichen der Druckerei sowie eine Seriennummer tragen, die auch eingedruckt sein 

kann. 

(4) Für jede Postsendung ist ein Formblatt EUR.2 auszustellen. 

(5) Diese Bestimmungen befreien den Ausführer nicht von der Erfüllung aller sonstigen durch 

Zoll- oder Postvorschriften festgelegten Förmlichkeiten. 

8.8. Ermächtigter Ausführer 

Eine Bewilligung zum Ermächtigten Ausführer ist in diesem Abkommen nicht vorgesehen. 

8.9. Geltungsdauer und Vorlage der Präferenznachweise 

Die WVBen EUR.1 bleiben fünf Monate nach dem Datum der Ausstellung im Ausfuhrland 

gültig und sind innerhalb dieser Frist den Zollbehörden des Einfuhrlandes vorzulegen. Nähere 

Informationen dazu sind der Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 2.8.5. und Abschnitt 2.8.6. 

zu entnehmen. 

Das Formblatt EUR.2 ist nur anlässlich der Abfertigung gültig, eine nachträgliche Vorlage ist 

nicht vorgesehen. 
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8.10. Einfuhr in Teilsendungen 

Ein zerlegter oder nicht montierter Artikel der Kapitel 84 und 85 des Brüsseler 

Zolltarifschemas wird auf Antrag des Zollanmelders als eine Ware betrachtet, wenn er unter 

den von den zuständigen Behörden festgelegten Voraussetzungen in Teilsendungen 

eingeführt und wenn bei der Ausfuhr der ersten Teilsendung eine WVB für den vollständigen 

Artikel vorgelegt wird. 

Die Voraussetzungen für die Abfertigung dieser Waren in Teilsendungen bzw. der 

Verfahrensablauf sind in der Arbeitsrichtlinie ZT-1600 beschrieben. 

8.11. Ausnahmen vom Präferenznachweis 

(1) Waren, die in Kleinsendungen an Privatpersonen verschickt werden oder die sich im 

persönlichen Gepäck der Reisenden befinden, werden ohne Vorlage einer WVB EUR.1 oder 

ohne Ausfüllung eines Formblatts EUR.2 als Ursprungswaren angesehen, sofern es sich um 

Einfuhren handelt, denen keine kommerziellen Erwägungen zugrunde liegen, und 

angemeldet wird, dass sie den Voraussetzungen für die Anwendung dieser Bestimmungen 

entsprechen, wobei an der Richtigkeit dieser Erklärung kein Zweifel bestehen darf. 

(2) Als Einfuhren nicht kommerzieller Art gelten solche, die gelegentlich erfolgen und 

ausschließlich aus Waren bestehen, die zum persönlichen Ge- oder Verbrauch der Empfänger 

oder Reisenden oder zum Ge- oder Verbrauch in deren Haushalt bestimmt sind, sofern 

weder die Beschaffenheit noch die Menge vermuten lassen, dass die Einfuhr aus 

geschäftlichen Gründen erfolgt. Außerdem darf der Gesamtwert der Waren bei 

Kleinsendungen 60 Rechnungseinheiten und bei den im persönlichen Gepäck von Reisenden 

enthaltenen Waren 200 Rechnungseinheiten (siehe Abschnitt 8.15.) nicht überschreiten. 

8.12. Belege 

Welche Unterlagen zum Nachweis dafür, dass Erzeugnisse, für die eine WVB EUR.1 oder ein 

Formblatt EUR.2 vorliegt, tatsächlich als Ursprungserzeugnisse der EU oder Syriens 

angesehen werden können und die übrigen Voraussetzungen des Ursprungsprotokolls erfüllt 

sind, können der Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 4.5.2. entnommen werden. 

8.13. Aufbewahrung der Präferenznachweise und Belege 

Die Zollbehörden des Ausfuhrlandes, die eine WVB EUR.1 ausstellen, haben das 

Antragsformblatt mindestens zwei Jahre lang aufzubewahren. 



UP-4780 GZ BMF-010310/0019-IV/7/2014 idF GZ BMF-010310/0298-IV/7/2014 vom 30. Oktober 2014 

 

© Bundesministerium für Finanzen 10 - 17 

8.14. Abweichungen und Formfehler 

8.14.1. Unbedeutende Abweichungen und Formfehler 

Bei geringfügigen Abweichungen zwischen den Angaben in der WVB EUR.1 und den Angaben 

in den Unterlagen, die den Zollbehörden zur Erfüllung der Einfuhrförmlichkeiten für die 

Waren vorgelegt werden, wird die Bescheinigung nicht allein dadurch nichtig, sofern 

einwandfrei nachgewiesen wird, dass sich die Bescheinigung auf die gestellten Waren 

bezieht. Nähere Informationen dazu sind der Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 3.1.1. zu 

entnehmen. 

8.14.2. Gravierende Abweichungen und Formfehler 

Eine WVB EUR.1 kann aus "formalen Gründen" abgelehnt werden, wenn sie nicht 

vorschriftsgemäß ausgestellt wurde. In diesem Fall kann eine nachträglich ausgestellte WVB 

nachgereicht werden. Nähere Informationen dazu sind der Arbeitsrichtlinie UP-3000 

Abschnitt 3.1.2. zu entnehmen. 

8.15. In Rechnungseinheiten ausgedrückte Beträge 

(Wertgrenzen) 

Eine Rechnungseinheit (RE) entspricht dem Wert von 0,88867088 g Feingold. Bei einer 

Änderung der Rechnungseinheit setzen sich die Vertragsparteien im Kooperationsrat in 

Verbindung, um den Goldwert der Rechnungseinheit neu festzulegen. 

 EUR.2 Privateinfuhren durch Reisende Privatsendungen 

Euro 2.820.- 565.- 200.- 

Hinweis: 

Auf der Homepage der Europäischen Kommission/Steuern und Zollunion können auf 

der Seite "Gemeinsame Bestimmungen" unter dem Abschnitt "Wertgrenzen in Euro und 

entsprechende Beträge in Landeswährung" die aktuellen Gegenwerte zur Bestimmung 

der diversen Wertgrenzen abgerufen werden. 

9. Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen 

9.1. Gegenseitige Amtshilfe 

Um die ordnungsgemäße Anwendung dieses Ursprungsprotokolls zu gewährleisten, leisten 

Syrien und die Gemeinschaft einander durch ihre Zollverwaltungen Amtshilfe bei der Prüfung 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/article_774_de.htm
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der Echtheit der WVBen EUR.1, der Richtigkeit der Angaben über den tatsächlichen Ursprung 

der betreffenden Waren und der Erklärungen der Ausführer auf den Formblättern EUR.2. 

9.2. Prüfung der Präferenznachweise 

Eine nachträgliche Prüfung der WVBen EUR.1 oder der Formblätter EUR.2 erfolgt 

stichprobenweise; sie wird immer dann vorgenommen, wenn die Zollbehörden des 

Einfuhrstaats begründete Zweifel an der Echtheit des Dokuments oder an der Richtigkeit der 

Angaben über den tatsächlichen Ursprung der betreffenden Waren haben. 

Zu diesem Zweck senden die Zollbehörden des Einfuhrstaats die WVB EUR.1 oder das 

Formblatt EUR.2 oder eine Fotokopie dieser Bescheinigung oder dieses Formblatts an die 

Zollbehörden des Ausfuhrstaats zurück und geben dabei gegebenenfalls die formalen oder 

sachlichen Gründe an, die eine Untersuchung rechtfertigen. Wenn die Rechnung bzw. eine 

Abschrift davon vorgelegt worden ist, so fügen sie diese dem Formblatt EUR.2 bei; sie teilen 

alle bekannten Umstände mit, die auf die Unrichtigkeit der Angaben in der WVB oder im 

Formblatt schließen lassen. 

Wenden die Zollbehörden des Einfuhrstaats bis zum Eingang des Ergebnisses der 

Nachprüfung die Präferenzbehandlung nicht an, so können sie dem Einführer vorbehaltlich 

der für notwendig erachteten Sicherungsmaßnahmen die Waren freigeben. 

Das Ergebnis der nachträglichen Prüfung ist den Zollbehörden des Einfuhrstaats so schnell 

wie möglich mitzuteilen. Anhand des Ergebnisses muss sich feststellen lassen, ob die 

beanstandete WVB EUR.1 bzw. das beanstandete Formblatt EUR.2 für die tatsächlich 

ausgeführten Waren gilt und ob auch auf diese Waren wirklich die Vorzugsbehandlung 

Anwendung finden kann. 

Weitere Details über die praktische Vorgangsweise bei Verifizierungsverfahren können der 

Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 5. entnommen werden. 

9.3. Streitbeilegung 

Streitigkeiten im Zusammenhang mit den Prüfungsverfahren, die zwischen den Zollbehörden, 

die um eine Prüfung ersucht haben, und den für diese Prüfung zuständigen Zollbehörden 

entstehen, oder Fragen zur Auslegung dieses Protokolls sind dem Ausschuss für 

Zusammenarbeit im Zollwesen vorzulegen. 

Streitigkeiten zwischen dem Einführer und den Zollbehörden des Einfuhrlandes sind stets 

nach dem Recht des Einfuhrlandes beizulegen. 
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9.4. Sanktionen 

Sanktionen werden gegen denjenigen angewendet, der zwecks Erlangung der 

Vorzugsbehandlung für eine Ware ein Schriftstück mit sachlich falschen Angaben anfertigt 

oder anfertigen lässt, um eine WVB EUR.1 zu erhalten, oder der ein Formblatt EUR.2 mit 

sachlich falschen Angaben anfertigt oder anfertigen lässt. 

9.5. Freizonen 

Syrien und die Gemeinschaft treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um zu verhindern, dass 

von einer WVB EUR.1 begleitete Waren, die während der Beförderung zeitweilig in einer 

Freizone auf ihrem Hoheitsgebiet verbleiben, dort ausgetauscht oder anderen als den 

üblichen Behandlungen unterzogen werden, die zu ihrer Erhaltung bestimmt sind. 

10. Ceuta und Melilla 

Die Anwendung dieses Ursprungsprotokolls auf Erzeugnisse mit Ursprung in Ceuta und 

Melilla ist nicht vorgesehen. 

11. Schlussbestimmungen 

11.1. Änderung des Protokolls 

Der Kooperationsrat kann Änderungen dieses Protokolls beschließen. 

11.2. Übergangsbestimmung für Durchgangs- und 

Lagererzeugnisse 

Auf Waren, die sich am Tag des Inkrafttretens des Abkommens auf dem Transport befinden 

oder in der Gemeinschaft oder in Syrien unter die Regelung für die vorübergehende 

Verwahrung, die Zolllager- oder Freizonenregelung fallen, kann das Abkommen angewandt 

werden, wenn sie den Bestimmungen des Ursprungsprotokolls entsprechen und wenn den 

Zollbehörden des Einfuhrstaats innerhalb von vier Monaten nach diesem Zeitpunkt eine von 

den zuständigen Zollbehörden des Ausfuhrstaats nachträglich ausgestellte WVB EUR.1 sowie 

Unterlagen zum Nachweis der direkten Beförderung vorgelegt werden. 
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12. Rechtsgrundlagen 

12.1. Interimsabkommen und Kooperationsabkommen 

Verordnung (EWG) Nr. 1031/77 des Rates vom 17. Mai 1977 über den Abschluss des 

Interimsabkommens zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Arabischen 

Republik Syrien, ABl. Nr. L 126 vom 23.05.1977 S. 89 

 Interimsabkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der 

Arabischen Republik Syrien, ABl. Nr. L 126 vom 23.05.1977 S. 90 

 Protokoll über die Bestimmung des Begriffs "Waren mit Ursprung in ..." oder 

"Ursprungswaren" und über die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen, 

ABl. Nr. L 126 vom 23.05.1977 S. 104 

 Schlussakte, ABl. Nr. L 126 vom 23.05.1977 S. 161 

Verordnung (EWG) Nr. 2216/78 des Rates vom 26. September 1978 über den Abschluss des 

Kooperationsabkommens zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der 

Arabischen Republik Syrien, ABl. Nr. L 269 vom 27.09.1978 S. 1 

 Kooperationsabkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der 

Arabischen Republik Syrien, ABl. Nr. L 269 vom 27.09.1978 S. 2 

 Protokoll Nr. 1 über die technische und finanzielle Zusammenarbeit, ABl. Nr. L 269 vom 

27.09.1978 S. 19 

 Protokoll Nr. 2 über die Bestimmung des Begriffs "Waren mit Ursprung in ..." oder 

"Ursprungswaren" und über die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen, 

ABl. Nr. L 269 vom 27.09.1978 S. 22 

 Schlussakte, ABl. Nr. L 269 vom 27.09.1978 S. 77 

Bekanntmachung des Zeitpunkts des Inkrafttretens von Abkommen zwischen den 

Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und einigen 

Mittelmeerländern, ABl. Nr. L 316 vom 12.12.1979 S. 1 

 Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und der 

Arabischen Republik Syrien (79/1031/EGKS), ABl. Nr. L 316 vom 12.12.1979 S. 35 

Verordnung (EWG) Nr. 3576/92 des Rates vom 7. Dezember 1992 zur Bestimmung des 

Begriffs "Erzeugnis mit Ursprung in" oder "Ursprungserzeugnis" bei der Einfuhr bestimmter 

mineralischer Erzeugnisse sowie bestimmter Erzeugnisse der chemischen Industrie und 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:83024217-9849-414d-b76b-9c71b49595eb.0002.01/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:83024217-9849-414d-b76b-9c71b49595eb.0002.01/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:83024217-9849-414d-b76b-9c71b49595eb.0002.01/DOC_3&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:83024217-9849-414d-b76b-9c71b49595eb.0002.01/DOC_4&format=PDF
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3047200&ida=VO221678&gueltig=20140129&hz_id=3047200
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:99117198-1377-4785-97d8-7c6124b15d0d.0002.02/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:99117198-1377-4785-97d8-7c6124b15d0d.0002.02/DOC_3&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:99117198-1377-4785-97d8-7c6124b15d0d.0002.02/DOC_3&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:99117198-1377-4785-97d8-7c6124b15d0d.0002.02/DOC_4&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:99117198-1377-4785-97d8-7c6124b15d0d.0002.02/DOC_5&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_1979_316_R_0001_006&qid=1401706622953&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1979:316:0035:0045:DE:PDF
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3115900&ida=VO357692&gueltig=20140129&hz_id=3115900


UP-4780 GZ BMF-010310/0019-IV/7/2014 idF GZ BMF-010310/0298-IV/7/2014 vom 30. Oktober 2014 

 

© Bundesministerium für Finanzen 10 - 21 

verwandter Industrien im Rahmen von Präferenzregelungen, die die Gemeinschaft 

Drittländern gewährt, ABl. Nr. L 364 vom 12.12.1992 S. 1 

12.2. Ursprungsprotokoll 

Protokoll Nr. 2 über die Bestimmung des Begriffs "Waren mit Ursprung in ..." oder 

"Ursprungswaren" und über die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen, ABl. Nr. L 

269 vom 27.09.1978 S. 22 

Verordnung (EWG) Nr. 3576/92 des Rates vom 7. Dezember 1992 zur Bestimmung des 

Begriffs "Erzeugnis mit Ursprung in" oder "Ursprungserzeugnis" bei der Einfuhr bestimmter 

mineralischer Erzeugnisse sowie bestimmter Erzeugnisse der chemischen Industrie und 

verwandter Industrien im Rahmen von Präferenzregelungen, die die Gemeinschaft 

Drittländern gewährt, ABl. Nr. L 364 vom 12.12.1992 S. 1 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:99117198-1377-4785-97d8-7c6124b15d0d.0002.02/DOC_4&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:99117198-1377-4785-97d8-7c6124b15d0d.0002.02/DOC_4&format=PDF
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3115900&ida=VO357692&gueltig=20140129&hz_id=3115900
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